
Handbuch Qualitätsmanagement
Kap. 

D.4.1.3VA -  Verletzungen

Sofortmaßnahmen bei Verletzungen

Grundsätze: • Jede Verletzung ist ein Notfall. Es werden zwingend bei jedem derartigen 
Vorkommnis die hier beschriebenen Maßnahmen umgesetzt.

• Jeder Zeitverlust gefährdet die Gesundheit des Mitarbeiters. Eine sofortige 
Einleitung der Erste-Hilfe Maßnahmen sollte umgehend nach dem Vorfall 
beginnen.

Ziele: Die gesundheitlichen Folgen von Verletzungen werden minimiert.
Die rechtlichen Ansprüche der Pflegekraft gegen die Berufsgenossenschaft werden 
gewährleistet.

Durchführung: Verhalten bei Verbrennungen:

Ruhe bewahren.
• Weitere thermische Schäden vermeiden 
• gegebenenfalls Notruf 112
• Schmerzbekämpfung durch Kühlung - Unterkühlung vermeiden!

• Kühlung kleinflächiger schmerzhafter Bereiche mit Leitungswasser (circa 20 

Grad)

• Keine Kühlung bei Bewusstlosen

• mit steriler Wundauflage abdecken

Verhalten bei Schnittverletzungen:

Ruhe bewahren.
• Kleine und schwach blutende Wunden nicht berühren
• Unter kaltem, klaren Wasser vorsichtig reinigen
• Wundschnellverband anlegen

Verhalten bei Stichverletzungen:

Ruhe bewahren.
• Niemals einen Fremdkörper entfernen! Dadurch könnte die Blutung verstärkt 

werden. 

• Abdecken eines Fremdkörpers mit einer sterilen Wundauflage.

• Bei starken Blutungen einen Druckverband anlegen.

• gegebenenfalls Notruf 112

In jedem Fall Ihren Impfstatus prüfen lassen!
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Nachbereitung: Der Vorfall wird dokumentiert. Relevant dabei sind:
 Hergang des Unfalls

 Umfang der Verletzungen des Mitarbeiters

 eingeleitete Notfallmaßnahmen

 Namen evtl. Zeugen

 Durchgangsarzt aufgesucht

Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen in einen Umschlag und an die 
Pflegedienstleitung weitergeben

Dokumente: FO Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen  

Verantwortlichkeit 
/ Qualifikation:

alle Pflegefachkräfte
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		Sofortmaßnahmen bei Verletzungen



		Grundsätze: 

				Jede Verletzung ist ein Notfall. Es werden zwingend bei jedem derartigen Vorkommnis die hier beschriebenen Maßnahmen umgesetzt.



		Jeder Zeitverlust gefährdet die Gesundheit des Mitarbeiters. Eine sofortige Einleitung der Erste-Hilfe Maßnahmen sollte umgehend nach dem Vorfall beginnen.







		Ziele: 

		Die gesundheitlichen Folgen von Verletzungen werden minimiert.

Die rechtlichen Ansprüche der Pflegekraft gegen die Berufsgenossenschaft werden gewährleistet.



		Durchführung: 

		Verhalten bei Verbrennungen:



Ruhe bewahren.

		Weitere thermische Schäden vermeiden 



		gegebenenfalls Notruf 112



		Schmerzbekämpfung durch Kühlung - Unterkühlung vermeiden!



		Kühlung kleinflächiger schmerzhafter Bereiche mit Leitungswasser (circa 20 Grad)



		Keine Kühlung bei Bewusstlosen



		mit steriler Wundauflage abdecken







Verhalten bei Schnittverletzungen:



Ruhe bewahren.

		Kleine und schwach blutende Wunden nicht berühren



		Unter kaltem, klaren Wasser vorsichtig reinigen



		Wundschnellverband anlegen







Verhalten bei Stichverletzungen:



Ruhe bewahren.

		Niemals einen Fremdkörper entfernen! Dadurch könnte die Blutung verstärkt werden. 



		Abdecken eines Fremdkörpers mit einer sterilen Wundauflage.



		Bei starken Blutungen einen Druckverband anlegen.



		gegebenenfalls Notruf 112







In jedem Fall Ihren Impfstatus prüfen lassen!
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